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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Zivildienstgesetz geändert werden soll 
(ZOG-Novelle 1988); 
Stellungnahme 

In der Anlage werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zu 

dem oben angeführten Gesetzesentwurf übermittelt. 

Beilagen 

Für 
der 

5. April 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
DUBA 
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7. März 1988 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Zivildienstgesetz geändert werden soll 
(ZDG-Nove11e 1988); 
Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Sektion 11 teilt mit, daß gegen den Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz geändert wer­

den soll, aus der Sicht des Dienst- und Besoldungsrechtes sowie 

der Planstellenbewirtschaftung kein Einwand erhoben wird. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme an das 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die 
der Aus 

5. April 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
DUBA 
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